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Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Herrn  

Abteilungsleiter Stefan Schnorr 

Scharnhorststraße 34-37  

 

10115 Berlin 

 

Berlin, 06.02.2017 

Vorlage einer Gebührenordnung für die Deutsche 

Akkreditierungsstelle (DAkkS) GmbH – Entfristung der 

Akkreditierung 

Sehr geehrter Herr Schnorr, 

 

als maßgebliche Vertreter der Konformitätsbewertungsstellen in 

Deutschland erlauben wir uns folgender Bitte gemeinsam Nachdruck 

zu verleihen: 

Wie Sie wissen, ist in Zusammenhang mit der Implementierung eines 

neuen Überwachungskonzeptes der DAkkS auch die so genannte 

Entfristung der Akkreditierung angekündigt, was unsere Mitglieder 

sehr begrüßen – allerdings zunehmend vehementer einfordern. 

Diese sinnvolle und entbürokratisierende Maßnahme - ebenso wie 

der Start des neuen Überwachungssystems – ist nachvollzieh-

barerweise gekoppelt an das Inkrafttreten der neuen DAkkS-

Gebührenordnung, welche durch Ihr Haus federführend bearbeitet 

wird.  

Wir wissen um den hohen Abstimmungsaufwand gerade in der 

Bundesregierung, den diese neuartige Gebührenordnung erfordert. 

Gleichwohl können wir nicht länger nachvollziehen, weshalb sich die 

Vorlage eines Referentenentwurfs – trotz mehrfacher 

Ankündigungen auch der Spitze Ihres Hauses, z.B. zuletzt bei der 

Akkreditierungskonferenz im Juni 2016 – weiterhin verzögert. 

Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir unsere Forderung nach 

rascher Vorlage eines Entwurfs der Verordnung. 

Sollte sich dies in den nächsten Wochen nicht realisieren lassen, 

bitten wir um Prüfung und Erörterung, ob und wie die Entfristung der 

Akkreditierung kurzfristig und alleinstehend umgesetzt werden kann. 
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Bekanntlich hat das Verwaltungsgericht Berlin bereits 2014 in erster 

Instanz entschieden, dass einer Befristung von 

Akkreditierungsurkunden die Rechtsgrundlagen fehlen. 

Mit einem Verzicht auf die Befristung der Akkreditierung werden 

nicht nur unverschuldete Benachteiligungen der Konformitäts-

bewertungsstellen ausgeschlossen. Ein Verzicht auf die Befristung 

würde die DAkkS erheblich in ihrer Verantwortung entlasten – und 

einen immer wieder vorgetragenen Kritikpunkt an der Arbeit der 

Akkreditierungsstelle erheblich entschärfen. 

Umso mehr möchten wir Sie nachdrücklich dazu auffordern, den Weg 

für eine rasche Implementierung der Entfristung der Akkreditierung 

nun zu ebnen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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